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Anschlussregelung für die „Probe-Aufenthaltsberechtigten“ 
 
Stand: 9. Dezember 2009 
 
Am 4. Dezember 2009 einigten sich die Innenminister der Bundesländer nach zähem Ringen auf eine 
Anschlussregelung für die Gesetzliche Altfallregelung, die zum Jahresende ausläuft. Den Beschluss 
der Innenministerkonferenz hat das Innenministerium Schleswig-Holstein im Erlass vom 7.12.2009 
übernommen.  
Die Regelung wird dazu führen, dass die Menschen mit einer Aufenthaltserlaubnis „auf Probe“ nach § 
104a Aufenthaltsgesetz (AufenthG) nachJahresende in drei Gruppen aufgeteilt werden:  
 
�� Menschen, die die Kriterien erfüllen, erhalten eine Aufenthaltserlaubnis nach § 23 Abs. 1  

AufenthG auf zwei Jahre. Eine Verlängerung erfolgt, wenn die Kriterien weiterhin erfüllt sind. 
 
�� Wer die Kriterien noch nicht erfüllt, aber sich darum bemüht und darin voraussichtlich auch 

erfolgreich sein wird, erhält die Aufenthaltserlaubnis nach § 23 Abs. 1 nur „auf Probe“ mit einer 
Befristung bis zum 31.12.2011. Diese Gruppe kann keine Familienmitglieder nach Deutschland 
nachholen, die Aufenthaltszeit zählen auch nicht, wenn man später einmal eine (unbefristete) 
Niederlassungserlaubnis erhalten möchte.  

 
�� Zurück in die Duldung  (§ 60a AufenthG) fallen alle, die sich aus Sicht der Ausländerbehörde nicht 

ausreichend bemüht haben, sowie Personen, bei denen die Ausländerbehörde davon ausgeht, 
dass sie auch in Zukunft nicht für ihren Lebensunterhalt werden sorgen können - z.B. Menschen, 
die im letzten Jahr erwerbsunfähig wurden und nicht durch Bürgschaften abgesichert werden 
können. 

 
Erweiterung der Kriterien für die Verlängerung nach  § 23 Abs. 1 AufenthG 
Die Anschlussregelung erweitert die Möglichkeiten, bisherigen „Probe-Aufenthaltsberechtigten“ (mit 
einer Aufenthaltserlaubnis nach § 104a und b AufenthG) eine Aufenthaltserlaubnis (nach § 23 Abs. 1 
AufenthG) zu erteilen, die den Weg in ein dauerhaftes Aufenthaltsrecht ebnet. 
 
Personen mit Halbtagsbeschäftigung  
Eine Aufenthaltserlaubnis nach § 23 Abs. 1 AufenthG erhalten in Zukunft auch Personen, die 
mindestens seit dem 1. Juli 2007 zumindest halbtags beschäftigt war bzw. bis Ende Januar nächsten 
Jahres (31.1.2010) glaubhaft machen kann, dass dies mindestens für die nächsten 6 Monate der Fall 
sein wird.  
Bisher galt als einziges Verlängerungskriterium die überwiegende Sicherung des Lebensunterhalts seit 
Erteilung der Aufenthaltserlaubnis „auf Probe“ bzw. die eigenständige Lebensunterhaltssicherung seit 
dem 1. April 2009, verbunden mit der Prognose, dass der Lebensunterhalt auch in Zukunft 
erwirtschaftet werden kann. Ausnahme bestehen u.a. für Familien mit Kindern (s. Punkt 104a.6.2 der 
Allgemeinen Verwaltungsvorschriften zum Aufenthaltsgesetz): die Eltern müssen nur den eigenen 
Lebensunterhalt „überwiegend“ sichern können, für die Kinder können in voller Höhe Sozialleistungen 
in Anspruch genommen werden. 
 
Personen mit Schulabschluss / Ausbildung 
Eine Aufenthaltserlaubnis nach § 23 Abs. 1 AufenthG erhalten inzwischen auch alle, die seit dem 1. 
Juli 2007 einen Schul- oder Berufsausbildung erfolgreich beendet haben und bei denen eine positive 
Integrationsprognose besteht.  
Eine Aufenthaltserlaubnis wird weiterhin nach § 104a Absatz 6 AufenthG auch denen erteilt, die sich 
gerade in Ausbildung oder ausbildungsvorbereitenden Maßnahmen (z.B. EQJ) befinden oder die 
Oberstufe bzw. eine Fachhochschule oder Universität besuchen (s. Punkt 104a.6.1 der Allgemeinen 
Verwaltungsvorschriften zum Aufenthaltsgesetz). 
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Die Aufenthaltserlaubnis nach § 23 Abs. 1 „auf Prob e“ 
Diese Aufenthaltserlaubnis bedeutet eine „zweite Chance“ für Menschen, die bisher eine 
Aufenthaltserlaubnis „auf Probe“ nach § 104a AufenthG hatten, aber noch nicht genug verdienen bzw. 
ihre Arbeit zwischenzeitlich wieder verloren haben und sich dennoch um Erwerbsintegration bemüht 
haben. Als Nachweis für Bemühungen um Erwerbstätigkeit gewertet werden können z.B. 
Bewerbungen, Teilnahme an Deutschkursen, Qualifizierungsmaßnahmen sowie an den Angeboten 
des Netzwerks Land in Sicht, Praktika, geringfügige Beschäftigung bzw. geringfügige Selbständigkeit 
und die Kooperation mit den ARGEn (ggf. Eingliederungsvereinbarung und Bescheinigung der ARGE 
beilegen). 
Die Aufenthaltserlaubnis „auf Probe“ stellt eine Verschlechterung gegenüber der „normalen“ 
Aufenthaltserlaubnis nach § 23 Abs. 1 AufenthG dar, da sie Familiennachzug und 
Aufenthaltsverfestigung ausschließt. Auf jeden Fall vermieden sollte jedoch der Rückfall in eine 
Duldung, da durch die dadurch entstehende Unterbrechung des „rechtmäßigen Aufenthalts“ auch die 
davorliegenden Zeiten eines erlaubten Aufenthalts nicht mehr auf die Wartezeit für die Erteilung einer 
Niederlassungserlaubnis angerechnet werden können. 
 
Eine weitere Einschätzung der Bedeutung der Anschlussregelung für die Beratungsstellen finden Sie 
hier in einem Beitrag des Hessischen Flüchtlingsrats: „Die IMK-Anschlussregelung zum § 104a. 
Hinweise für die Beratung“. 
 
Kritik am Beschluss der Innenminister 
�� Die Anschlussregelung betrifft nur Menschen, die bereits eine Aufenthaltserlaubnis „auf Probe“ 

erhalten haben. Keine Lösung bietet sie für die vielen Menschen, die inzwischen schon wieder seit 
6 - 8 Jahren in Deutschland leben und nur „geduldet“ werden. 

�� An den Kriterien, die von vorneherein viele Geduldete von der Gesetzlichen Altfallregelung 
ausgeschlossen haben, wurde nichts geändert. 

�� Weiterhin zählt in erster Linie die Sicherung des Lebensunterhalts. Keine tragfähigen Ausnahmen 
existieren für Erwerbsunfähige und alte Menschen, deren Aufenthalt aus humanitären Gründen 
dauerhaft ermöglicht werden sollte. 

 
Zu einer ausführlichen Kritik s. die Pressemitteilung des Flüchtlingsrats Schleswig-Holstein vom 4. 
Dezember 2009. Zu den Bedarfen einer humanitären Bleiberechtsregelung s. meinem Beitrag im 
Magazin Der Schlepper vom Dezember 2009. 
 
Perspektiven : 
Nachdem durch die Anschlussregelung zumindest ein Rückfall des Großteils der „Probe-
Aufenthaltsberechtigten“ in die Duldung verhindert wurde, ist es jetzt u.E. Aufgabe des Bundestags, 
eine neue gesetzliche Regelung zu schaffen: eine Bleiberechtsregelung, die diesen Namen auch 
verdient.  
Ob und wann der Bund eine weitere Bleiberechtsregelung verabschiedet, hängt auch von einer 
hörbaren öffentlichen Meinung ab. Für eine solche Regelung setzten sich bundesweit viele Initiativen 
ein. Anregungen und Informationen kann man sich z.B. unter der Seite www.aktion-bleiberecht.de 
holen. 
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